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Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfung 

§ 8. (1) Auf Antrag einer Einrichtung der Erwachsenenbildung, die vom Bund als 
Förderungsempfänger anerkannt ist, oder einer öffentlichen Schule im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit 
kann der zuständige Bundesminister einen Lehrgang als zur Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfung 
geeignet anerkennen. Auf Antrag des Bundesministers für Inneres kann der zuständige Bundesminister 
einen von der Sicherheitsakademie gemäß § 11 des Sicherheitspolizeigesetzes, BGBl. Nr. 566/1991, 
geführten Lehrgang als zur Vorbereitung auf die Teilprüfung über den Fachbereich „Politische Bildung 
und Recht“ geeignet anerkennen. 

(1a) Die Anerkennung hat zu erfolgen, wenn der vorzulegende Lehr- oder Studienplan von seinen 
Anforderungen her jenen von öffentlichen höheren Schulen gleichwertig ist und die Vortragenden sowie 
die Prüfer über eine facheinschlägige, zum Unterricht nach den Anforderungen einer berufsbildenden 
höheren Schule befähigende Qualifikation verfügen. Als Vortragende in Lehrgängen zur Vorbereitung 
auf die Teilprüfungen „Deutsch“, „Mathematik (bzw. Mathematik und angewandte Mathematik)“ und 
„Lebende Fremdsprache“ kommen auch Personen in Betracht, welche ein facheinschlägiges, zum 
Unterricht nach den Anforderungen einer höheren Schule befähigendes Studium an einer anerkannten 
postsekundären Bildungseinrichtung erfolgreich abgeschlossen haben und über eine zumindest 
zwölfmonatige Berufserfahrung als Vortragende in der Aus-, Fort- oder Weiterbildung verfügen. Als 
Vortragende in Lehrgängen zur Vorbereitung auf die Teilprüfung „Fachbereich“ kommen auch Personen 
in Betracht, welche über eines der nachstehend genannten Lehrämter verfügen: 

 1. Lehramt für Berufsschulen, Fachgruppe II (für fachtheoretische Unterrichtsgegenstände), 

 2. Lehramt für den technisch-gewerblichen Fachbereich an berufsbildenden mittleren und höheren 
Schulen, Fachgruppe A (für fachtheoretische Unterrichtsgegenstände an berufsbildenden 
mittleren Schulen), 

 3. Lehramt für den Fachbereich Ernährung an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen, 
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 4. Lehramt für den Fachbereich Information und Kommunikation an berufsbildenden mittleren und 
höheren Schulen, 

 5. Lehramt für land- und forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen und für den Fachbereich 
Agrar und Umwelt an höheren land- und forstwirtschaftlichen Schulen. 

Der zuständige Bundesminister kann, wenn es im Hinblick auf die Gleichwertigkeit der Abschlüsse 
erforderlich ist, kompetenzbasierte Curricula für die Vorbereitung zu den einzelnen Teilprüfungen 
verordnen, welche den anerkannten Lehrgängen zu Grunde zu legen sind. 

(2) Die Anerkennung des Lehrgangs als zur Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfung geeignet 
erfolgt im Hinblick auf den eingereichten, einer gesetzlich geregelten höheren Schulart zuordenbaren, 
Lehr- oder Studienplan auf die Dauer von höchstens fünf Jahren und ist bei Änderung oder Neuerlassung 
desselben neu zu beantragen. 

(3) Die Anerkennung erfolgt durch Bescheid. Vor der Anerkennung ist die Bildungsdirektion zu 
hören. Die Anerkennung ist gemeinsam mit dem Lehr- oder Studienplan oder mit dem verordneten 
Curriculum, der bzw. das dem anerkannten Lehrgang zu Grunde liegt, durch den Rechtsträger gemäß 
Abs. 1 auf geeignete Weise kund zu machen. 
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